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Einsatzgrundsätze zu Flüssiggas-
flaschen im Brandeinsatz 

1. Brand-/wärmebeaufschlagte Flüssiggasflaschen 
können bersten!

2. Es kann zu Fragmentwürfen von bis zu 260 m kom-
men! Gefahren- bzw. Absperrbereich lageabhängig 
beurteilen und festlegen!

3. Löschen des Brandes und Kühlen der brand-/ 
wärmebeaufschlagten Flüssiggasflaschen nur aus 
sicherer Deckung oder mit autonomem 
Wasserwerfer!

4. Im Gegensatz zu einer Acetylenflasche besteht 
keine Gefahr des Berstens mehr, wenn die Wärme-
quelle entfernt und die Flüssiggasflaschen abge-
kühlt sind!

5. Daher: Wärmebeaufschlagte Flüssiggasflaschen 
zuerst abkühlen und dann erst transportieren/
bewegen!

!
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Bei dem in dieser DGUV Information verwendeten Begriff 
Flüssiggas handelt es sich um ein Gemisch aus druckver-
flüssigten Kohlenwasserstoffen. Hauptbestandteil ist 
dabei Propan oder Butan. Mitunter findet sich auch die 
Bezeichnung LPG („Liquefied Petroleum Gas“). Werden im 
Folgenden nur die Begriffe Flüssiggas/Flüssiggasflasche 
verwendet, so gelten die Aussagen ebenso für reines Pro-
pan bzw. Propan- und Butangasflaschen. 

1  Definition
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2  Erkennen einer 
Flüssiggasflasche

• Es gibt keine eindeutige Erkennungsfarbe für Flüssiggas! 
In der Regel werden die Flaschen über ihre charakteris-
tische Form erkannt. Eine eindeutige Identifizierung ist 
über die Flaschenbeschriftung, den Gefahrgutaufkleber 
möglich. Beispiele für typische 11-kg-Flaschen sind in 
Abb. 1 dargestellt. Regelungen zu diesen Flaschen finden 
sich in der DIN EN 1442 [1].

Abb. 1  11-kg-Flüssiggasflaschen unterschiedlicher 
Hersteller 

•  Neben den 11-kg-Flüssiggasflaschen gibt es noch weitere 
Größen (z. B. m = 5 kg oder m = 33 kg [vgl. Abb. 2]) sowie 
Flaschen aus unterschiedlichen Materialien, z.B. Alumi-
nium oder Verbundwerkstoffen.

Abb. 2 Beispiele für 5-kg bzw. 33-kg-Flüssiggasflaschen
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•  Reine Butangasflaschen (z. B. „Campingaz®“) haben ein 
innenliegendes Ventil und übliche Füllmassen zwischen 
m = 0,45 kg und m = 2,8 kg (vgl. Abb. 3).

•  Gaskartuschen sind nicht wiederbefüllbar und haben 
übliche Füllmassen zwischen m = 100 g und m = 500 g. 
Ein Ventil ist nicht zwingend vorhanden (Stechkartu-
schen). Regelungen finden sich in der DIN EN 417:2012 
[2] (vgl. Abb. 4).

Abb. 3 Butangasflaschen

Abb. 4 
Kartusche in  

einem Gaskocher
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•  Flaschenbeschriftung mit UN 1965, Piktogramm „Flam-
me“ (GHS02) (ggf. „Gasflasche“ (GHS04), bei Propan 
evtl. CAS-Nr. 74-98-6), Kennzeichnung mit Gefahrgutauf-
kleber möglich (vgl. Abb. 5)

Abb. 5 Beispiel Gefahrgutaufkleber 

Erkennen einer Flüssiggasflasche
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3  Aufbau einer 
Flüssiggasflasche

• Der Flascheninnendruck wird ausschließlich durch den 
Dampfdruck des gespeicherten Mediums bestimmt. Der 
Dampfdruck ist abhängig von der Umgebungstempera-
tur. Der Flascheninnendruck ist folglich nicht vom Füll-
grad der Druckgasflasche bestimmt, sondern abhängig 
von der Umgebungstemperatur! In Tabelle 1 sind die 
Dampfdrücke für die Flüssiggashauptbestandteile Pro-
pan und Butan in Abhängigkeit von der Temperatur 
dargestellt. 

Tabelle 1  
Dampfdruck (Absolutdruck) für Propan [3] und Butan [4] 
(Hauptbestandteile für Flüssiggas) in Abhängigkeit von der 
Temperatur

Temperatur 
 [°C]

0 10 20 30 50 80

Dampfdruck 
Propan [bar]

 4,7  6,4  8,4  10,8  17,1  30,9

Dampfdruck  
n-Butan [bar]

 1,0  1,5  2,1  2,8  5,0  10,2

•  Im unteren Flaschenteil befindet sich Flüssigphase, im 
oberen Teil Gasphase. Je nach Füllstand und Umge-
bungstemperatur variiert die Höhe der Phasengrenze.

• Bei Druckgasflaschen, bei denen Flüssigphase entnom-
men wird, ist ein Steigrohr verbaut (beispielsweise bei 
gasbetriebenen Gabelstaplern). Diese Druckgasflaschen 
besitzen einen Kragen. Sie werden als Treibgas- oder 
Kragenflaschen bezeichnet.
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• In der Regel haben Propangasflaschen in Deutschland 
ein Sicherheitsventil. Butangasflaschen, Flüssiggas-
flaschen aus dem Ausland sowie Gaskartuschen haben 
meist kein Sicherheitsventil. Ebenso haben Treibgas-
flaschen (z.B. für Gabelstapler) meist kein Sicherheits- 
ventil.

• Druckgasflaschen für Flüssiggas nach der DIN EN 1442 [1] 
haben einen Berstdruck vom 2,25-fachen des Berech-
nungsdrucks, mindestens jedoch p = 35 bar. Der Berech-
nungsdruck ist der Druck des gespeicherten Flüssig-
gases bei T = 65 °C, abzüglich p = 1 bar. Der Dampfdruck 
für reines Propan liegt z. B. bei p = 23,3 bar [3], folglich 
der Berechnungsdruck bei p = 22,3 bar und der Berst-
druck bei p = 2,25 x 22,3 bar = 50,2 bar.

• Ist ein Sicherheitsventil verbaut, hat dieses nach 
DIN EN 13953 einen Nennansprechdruck zwischen  
p = 21 bar und p = 35 bar [5].
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4  Gefahren durch/Hinweise  
zu Flüssiggasflaschen im 
Brandeinsatz

• Flüssiggas ist im Gemisch mit dem Sauerstoff in der 
 Umgebungsluft explosionsfähig!

• Da Flüssiggas Odorierungsmittel zugesetzt wird, kann 
man austretendes Flüssiggas an seinem charakteris-
tischen Geruch erkennen – Achtung potenzielle 
Explosionsgefahr!

• Flüssiggas ist schwerer als Luft – austretendes Flüssig-
gas sammelt sich in tiefer liegenden Bereichen. Im 
 Gemisch mit Luft kann es sich jedoch auch annähernd 
dichteneutral verhalten.

• Wird eine Flüssiggasflasche wärmebeaufschlagt (z. B. 
durch einen Brand), steigt der Flaschendruck. Wenn 
vorhanden, öffnet ab einem gewissen Druck das 
Sicherheitsventil.

• Abströmendes Flüssiggas aus dem Sicherheitsventil 
kann sich entzünden, das Flüssiggas brennt mit einer 
Stichflamme!

• Wenn eine Flüssiggasflasche kein Sicherheitsventil 
 besitzt, besteht die Möglichkeit des Berstens des 
Behälters!

• Auch wenn ein Sicherheitsventil angesprochen hat, kann 
es zum Bersten des Behälters kommen! Dies kann z. B. 
passieren, wenn der Behälter derart weiter erwärmt wird, 
dass mehr Flüssigphase in die Gasphase übergeht, als 
dass Gasphase durch das Sicherheitsventil entweichen 
kann. Ein weiterer Grund kann sein, dass, z. B. bei einer 
umgekippten Druckgasflasche, Flüssigphase über das 
Sicherheitsventil entlastet wird.

• Kommt es zu einem Bersten, wird die noch verbliebene 
Flüssigphase schlagartig verdampft, die Gasphase kann 
sich mit dem umgebenden Luftsauerstoff mischen und 
durchzünden.

•  Bei einer berstenden Flüssiggasflasche kann es zu einer 
massiven Druck- und Temperaturwirkung auf die Umge-
bung kommen [6]!
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• Bei einer berstenden 11-kg-Flüssiggasflasche kann es zu 
einem Feuerball von mindestens 15 m Durchmesser kom-
men [6]!

• Durch das Bersten kann es zu einer Fragmentierung des 
Flaschenkörpers kommen, wobei es zu einem massiven 
Trümmerwurf kommen kann (z. B. [6] für 11-kg-Flüssig-
gasflaschen: Fragmentwurfweite im Freien bis zu 260 m)! 
Die Festlegung des Gefahrenbereiches (in Anlehnung an 
die FwDV 500 [7]) muss daher lageabhängig erfolgen 
(Einflussfaktoren: z. B. umgebende Bebauung, Position 
der Druckgasflasche).

• Aufenthalt (z. B. zum Löschen eines Brandes) im Gefah-
renbereich nur in sicherer Deckung! Wenn möglich, auto-
nomen Wasserwerfer nutzen.

• Erwärmte/heiße Flüssiggasflaschen aus sicherer 
 Deckung auf eine Temperatur T < 50 °C kühlen! T = 50 °C 
ist die Temperatur, wonach bei regulärer Füllung maximal 
95 % des Volumens mit Flüssigphase ausgefüllt ist (Ver-
packungsanweisung P 200 nach ADR [8]).

• Nie eine noch heiße Flüssiggasflasche bewegen: beim 
Bewegen der Druckgasflasche kann „kältere“ Flüssig-
phase an die heißere Wandung der Gasphase kommen, 
wodurch wieder mehr Flüssigphase verdampft, sich der 
Behälterdruck erhöht und im Extremfall der Behälter 
birst bzw. es zu einem Ansprechen des Sicherheits-
ventils kommt. 

• Nach dem Entfernen der Wärmequelle (z. B. Löschen des 
Brandes) und Kühlen der Druckgasflasche immer Explo-
sionsschutz beachten: es besteht die Möglichkeit, dass 
weiter Gas austritt, weil z. B. das Sicherheitsventil weiter 
abbläst oder durch die Wärmebeaufschlagung die Dich-
tung des Ventils undicht geworden ist. Dichtigkeit der 
Flüssiggasflasche überprüfen (Ex-Warngerät, Lecksuch-
spray etc.). Wenn die Flüssiggasflasche undicht 
ist, dann diese nicht bewegen. Den Flascheninhalt 
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abströmen lassen und die Umgebung gut durchlüften. 
Eigensicherung beachten! 

• Empfehlungen für das Vorgehen bei wärme-/brand-
beaufschlagten Flüssiggasflaschen Im Anhang 
beachten!

Gefahren durch/Hinweise zu Flüssiggasflaschen im Brandeinsatz 
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5  Anhang: Taktisches Schema

Brand-/wärmebeaufschlagter 
Propangasbehälter

Gefahren-/Absperrbereich festlegen! 1)

Abströmen
von Gas mit
Stichflamme

Kein
Abströmen

von Gas

Aus sicherer Deckung Brand
löschen bzw. Wärmequelle

entfernen2)

Rückzug! – evtl.
explosionsfähige

Atmosphäre

Aus sicherer Deckung Brand
löschen bzw. Wärmequelle

entfernen

Stichflamme brennt
weiterhin?

Weiteres Vorgehen mit
Ex-Warngerät; aus sicherer

Deckung und außerhalb des
explosionsgefährdeten

Bereiches: Brand löschen
bzw. Wärmequelle entfernen

Flasche aus sicherer
Deckung auf T < 50 °C

runterkühlen4)

Flasche auf Undichtigkeit
prüfen (Lecksuchspray,

Ex-Warngerät etc.), Flasche
dicht?

Ja Nein

Ja

Nein

Nein Ja

Kontrolliert weiter-
brennen lassen

Gefährdung der
Umgebung durch

Stichflamme?3)

Kritische Bereiche
aus sicherer

Deckung kühlen

Stichflamme selbst-
ständig verlöschen
lassen, Flasche aus

sicherer Deckung auf
T < 50 °C kühlen4)

Flasche aus sicherer Deckung auf
T < 50 °C runterkühlen4), weiterhin

Ex-Gefahr überwachen

Ausströmendes Propan: Explosionsgefahr beurteilen, Flasche
abströmen lassen, Bereich gut durchlü�en

Flasche aus Gefahrenbereich bergen, an sicherem Ort unterstellen,
weiterhin Ex-Gefahr überwachen

Abströmen
von Gas ohne
Stichflamme

1) Bei Freifeldversuchen wurden durch die Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und –prüfung (BAM) Fragment-Flugweiten von über 
260 m festgestellt, der Gefahren-/Absperrbereich (in Anlehnung 
an die FwDV 500) muss lageabhängig erfolgen.

2) Stichflamme möglichst weiterbrennen lassen
3) z.B. bei Beflammung weiterer Gasflaschen in der Umgebung
4) Beim Transport einer heißen Propangasflasche kann es zum Nach-

verdampfen von flüssigem Propan und damit zu einem Behälter-
zerknall kommen.
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